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gültig ab 1. Januar 2001 
 
 
Gestützt auf Art. 7.4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Netzanschluss, die Netznutzung und Liefe-
rung von Energie und Wasser, verrechnen die Stadtwerke Wetzikon der Bauherrschaft folgende Hausanschluss-
beiträge: 
 
 

Hausanschluss Erdgas Preis exkl. MwSt. Preis inkl. MwSt. 

 

Hausanschlussleitung   50 mm Durchmesser 

Hausanschlussleitung   63 mm Durchmesser 

 

 
CHF 3’600.- 

CHF 4'500.- 

 

 
CHF   3'888.- 

CHF   4'860.- 
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[  Liefern und montieren des Absperrorganes für 
die Hausanschlussleitung an der Erschlies-
sungsanlage. 

[  Liefern, verlegen, montieren und anschliessen 
der Hausanschlussleitung am Absperrorgan. 

[  Liefern und montieren des Hauptabsperrorga-
nes an der Hausanschlussleitung nach dem 
Eintritt in das Gebäude. 

[  Einmessen des Trasses und erstellen des Aus-
führungsplanes. 
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[  Eine Anschlusspflicht seitens des Werkes be-
steht nicht. 

[  Die Pauschalpreise gelten nur in einem mit 
Erdgas erschlossenen Gebiet. 

[  Tiefbau- und Maurerarbeiten sind bauseits 
nach Angaben des Werkes auszuführen. 

[  Verrechnung: Nach Fertigstellung des Hausan-
schlusses. 

[  Zahlungskonditionen: 30 Tage netto. 
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[  Anschlüsse in einem nicht mit Erdgas erschlos-
senen Gebiet. 

[  Anschlüsse mit Rohrweiten über 63 mm 
Durchmesser 

[  Vergrössern bestehender Hausanschlusslei-
tungen und Absperrorgane. 

[  Provisorien 
[  Einbau eines Absperrorganes bei der Er-

schliessungsanlage, sofern noch keines vor-
handen ist. 

[  Die Montage des Zählers wird separat verrech-
net.  
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Die Angaben auf diesem Preisblatt genehmigten: 
Werkkommission:  13. Dezember 2000 
Gemeinderat:   07. Februar 2001 
Sie ersetzen diejenigen vom 1. April 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


